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Amtliche Bekanntmachungen

Satzung der Gemeinde Rangsdorf über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der in 
den Ortsteilen Groß Machnow und Klein Kienitz gelegenen Friedhöfe 

(Friedhofsgebührensatzung) 
vom 01.10.2010 

 
Auf Grund der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 15 des 
Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202, 207) in Verbindung mit den §§ 1, 2, 4, 6 und 12 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 
(GBVI. I, S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Mai 2009 (GVBl. I S. 160) und des § 28 
der Friedhofssatzung der Gemeinde Rangsdorf für die in den Ortsteilen Groß Machnow und Klein Kienitz gelege-
nen Friedhöfe vom 28.Mai 2010 hat die Gemeinde- vertretung der Gemeinde Rangsdorf in ihrer Sitzung am 
30.September 2010 folgende Satzung der Gemeinde Rangsdorf über die Erhebung von Gebühren für die Benut-
zung der in den Ortsteilen Groß Machnow und Klein Kienitz gelegenen Friedhöfe beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

Für die Benutzung der Friedhöfe der Gemeinde Rangsdorf in den Ortsteilen Groß Machnow und Klein Kienitz 
werden nach Maßgabe dieser Satzung und der Friedhofssatzung der Gemeinde Rangsdorf für die in den Ortstei-
len Groß Machnow und Klein Kienitz gelegenen Friedhöfe in der jeweils geltenden Fassung Gebühren erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

Gebührenschuldner sind: 
1. bei Erstbestattungen die Personen, die nach § 1968 BGB die Bestattungskosten zu tragen    
    haben oder derjenige der ein Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt. 
2. bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller. 
3. wer sonstige Leistung des Friedhofes in Anspruch nimmt. 
 

§ 3 
Entstehung der Gebührenpflicht und Fälligkeit 

Die Gebühren werden zwei Wochen nach der Bekanntgabe an den Gebührenschuldner fällig 
 

§ 4 
Gebührentarif 

I. Grabgebühren 
Erwerb von Nutzungsrechten: 
Die Nutzungszeit für Erdbestattungen beträgt 25 Jahre, für Urnenbestattungen 20 Jahre und für Urnengräber im 
anonymen Grabfeld 15 Jahre. 
 
a.)  für Personen, die bei Ableben wohnhaft in der Gemeinde Rangsdorf waren. 
1.  Grabstätten für Erdbestattungen Einzelgrab        260,00 € 
2.  Grabstätten für Erdbestattungen Doppelgrab      520,00 € 
3.  Grabstätten für Urnenbestattungen         100,00 € 
4.  Urnengräber im anonymen Grabfeld       180,00 € 
 
 
 
b )  Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr und Grabstätte für Personen, die bei Ableben wohnhaft in 

der Gemeinde Rangsdorf waren. 
1. Grabstätten für Erdbestattungen Einzelgrab          10,40 € 
2.  Grabstätten für Erdbestattungen Doppelgrab       20,80 € 
3.  Grabstätten für Urnenbestattungen               5,00 € 
4.  Urnengräber im anonymen Grabfeld        12,00 € 
 
 

II. Benutzungsgebühren 
 

 Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle zur Trauerfeier 
auf dem Friedhof im Ortsteil Groß Machnow      100,00 € 
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III. Verwaltungsgebühren 

 
1.  Zulassung für gewerbliche Tätigkeiten entsprechend 

§ 6 der Friedhofssatzung für 5 Jahre einmalig       50,00 € 
2.  Genehmigungen für Umbettungen nach § 11 der Friedhofssatzung       50,00 € 
3.  Abräumen, Einebnen und Einsäen von Grabstätten 

durch die Gemeinde Rangsdorf       550,00 € 
4.  Erstellung von Urkunden         50,00 € 
5. Erteilung der Genehmigung zur Bestattung von Personen 

die bei ihrem Ableben nicht Einwohner der Gemeinde waren    100,00 € 
 

§ 5 
Erlass oder Ermäßigung von Gebühren 

Zur Vermeidung außergewöhnlicher Härten in Einzelfällen können die Gebühren auf Antrag bei der Gemeinde 
ermäßigt oder erlassen werden. 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

(1) Diese Friedhofsgebührensatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der in der Gemeinde 

Rangsdorf im Ortsteil Groß Machnow und in dem bewohnten Gemeindeteil Klein Kienitz gelegenen Friedhöfe 
(Friedhofsgebührensatzung) vom 27. November 2009 außer Kraft. 

 
Rangsdorf, den 01.10.2010     
 

(Siegel) 
gez. 
Rocher 
Bürgermeister 

 
 

 
 
 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Rangsdorf für das Haushaltsjahr 2010 

 
Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 
(GVBl. S. 283), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. September 2009 (GVBl. S. 202), hat die Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Rangsdorf mit Beschluss vom 30. September 2010  folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden 
 
 die bisher 

festgesetzten 
Gesamtbeträge 
von 
 
 
EUR 

erhöht um 
 
 
 
 
 
EUR 

vermindert 
um 
 
 
 
 
EUR 

und damit der 
Gesamtbetrag 
einschließlich 
Nachträgen festge-
setzt auf 
 
EUR 

     
 
im Ergebnishaushalt 
 
ordentliche Erträge 
ordentliche Aufwendungen 
 
außerordentliche Erträge 
außerordentliche  
Aufwendungen 
 

 
 
 
12.895.800 
12.258.450 
 
0 
 
0 

 
 
 
972.100 
1.023.900 
 
0 
 
0 

 
 
 
74.500 
0 
 
0 
 
0 

 
 
 
13.793.250 
13.282.350 
 
0 
 
0 
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im Finanzhaushalt 
 
Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit 
Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit 
 
Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit 
Auszahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit 
 

 
 
 
 
12.974.500 
 
12.310.400 
 
 
 
2.266.750 
 
 
2.851.050 

 
 
 
990.200 
 
552.350 
 
 
 
0 
 
 
1.572.250 

 
 
 
74.500 
 
0 
 
 
 
2.950 
 
 
0 

 
 
 
13.890.200 
 
12.862.750 
 
 
 
2.263.800 
 
 
4.423.300 

 
§ 2 

 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert. 
 

§ 5 
 
Die Festsetzungen zu den Wertgrenzen werden nicht geändert. 
 

§ 6 
 
entfällt 
 

§ 7 
 
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert. 
 

§ 8 
 
Der Stellenplan wird geändert. 
 
Rangdorf, den 11.10.2010 
 
gez. 
Rocher 
Bürgermeister 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird die öffentliche Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Rangsdorf für 
das Haushaltsjahr 2010 vom 11.10.2010 gemäß § 11 der Hauptsatzung der Gemeinde Rangsdorf in Verbin-
dung mit § 67 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 
286), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes 23.09.2008 (GVBl. I S. 202, 207) und § 1 der Bekanntma-
chungsverordnung vom 01.12.2000 (GVBl. II S. 435) zuletzt geändert durch Artikel 4 Nr. 9 des Gesetzes vom 
20.04.2006 (GVBl. I S. 45, 48) im „Amtsblatt für die Gemeinde Rangsdorf“ angeordnet. 
 
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Rangsdorf für das Haushaltsjahr 2010 wird gemäß § 67 Abs. 5 
Satz 3 BbgKVerf vom 01.11.2010 bis 16..11.2010 in der Gemeindeverwaltung Rangsdorf, Ladestraße 6, 15834 
Rangsdorf im Zimmer 23 ausgelegt. 
 
Rangsdorf, den 14 10.2010 
 
gez. 
Rocher 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 
Anträge des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden (KMS), vertreten durch die Verbandsvorsteherin 
Frau David, auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung 
 
 
Der Landrat für den Landkreis Teltow-Fläming als Untere Wasserbehörde macht gemäß § 7 der Verordnung zur 
Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts 
(Sachenrechts-Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) nachfolgen-
den Sachverhalt bekannt: 
 
Der Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden beantragt gemäß § 6 der SachenR-DV für wasserwirt-
schaftliche Anlagen die Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung hinsichtlich einer beschränkt 
persönlichen Dienstbarkeit. 
 
Art der wasserwirtschaftlichen Anlagen:   Schmutzwasserkanal  

zwei Pumpwerke   
    

Betroffene Kommune:     Gemeinde Rangsdorf 
 
 
Betroffene Grundstücke:     Schmutzwasserkanal  

Gemarkung Rangsdorf  
Flur 11, Flurstücke 128, 1032, 131/2, 122/2, 119/2 

        
Pumpwerke  
Gemarkung Rangsdorf   

 Flur 11, Flurstücke 128, 197/6  
        
Die Anträge des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden, einschließlich der diesen Anträgen beige-
fügten Unterlagen, können im Zeitraum vom 22.10.2010 bis einschließlich 19.11.2010 beim  
 
Landkreis Teltow-Fläming 
Am Nuthefließ 2 
14943 Luckenwalde 
im Umweltamt, Sachgebiet Wasser und Abfall, Untere Wasserbehörde, im Zimmer A 5.3.14  
zu folgenden Zeiten  
 
Montag   von 09.00 bis 12.00 Uhr und  

von 13.00 bis 15.00 Uhr 
Dienstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und 
  von 13.00 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und  

von 13.00 bis 17.30 Uhr 
Freitag  von 09.00 bis 12.00 Uhr 
 
und bei der  
 
Gemeinde Rangsdorf 
Ladestraße 6 
15834 Rangsdorf 
im Sekretariat des Bürgermeisters zu folgenden Zeiten 
 
Dienstag von 09.00 bis 12.00 Uhr  und  

von 13.00 bis 18.00 Uhr 
Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr 
  von 13.00 bis 16.00 Uhr 
 
eingesehen werden.  
 
Einwendungen, Bedenken und Widersprüche sind innerhalb des Zeitraumes der Auslegung  schriftlich an den 
Landkreis Teltow-Fläming, Untere Wasserbehörde, Am Nuthefließ 2 in 14943 Luckenwalde zu richten.  
 
gez. 
Der Landrat 
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